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Förderrichtlinie
„XENOS – Integration und Vielfalt“

Vom 16. Mai 2011

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) gewährt
im Rahmen des Programms „XENOS – Integration und Vielfalt“
nach Maßgabe dieser Richtlinie und den Verwaltungsvor schriften
zu den §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) Zu-
wendungen zur Förderung von Projekten und Projektverbünden,
die zwei Aspekte berücksichtigen:
– Aktivitäten zur Stärkung der individuellen Beschäftigungs -

fähigkeit und Unterstützung von Übergangsprozessen in die
Arbeitswelt und/oder

– Aktivitäten, die sich gegen die Ausgrenzung und Diskriminie-
rung auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft richten.

Die Erreichung der Ziele liegt im erheblichen Interesse des Bun-
des. Das Programm XENOS ist als gemeinde- und länderüber-
greifendes gesamtstaatliches Programm konzipiert. In diesem
Programm werden die unterschiedlichen Aktivitäten der ein-
zelnen Ebenen gebündelt, um Handlungsansätze zur Bekämp-
fung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung
in Verbindung mit dem Arbeitsmarkt zu entwickeln, zu vertie-
fen und nachhaltig zu verankern.
Die Projektförderung unterliegt den Bestimmungen des Europäi -
schen Sozialfonds (ESF) auf der Grundlage der Verordnung 
(EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006, der Verordnung
(EG) Nr. 1081/2006 des Europäischen Parlamentes und des  Rates
vom 5. Juli 2006 sowie der Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 der
Kommission vom 8. September 2006 in der jeweils aktuellen
 Fassung.
Für das XENOS-Programm „Integration und Vielfalt“ stehen für
die ESF-Förderperiode 2007 bis 2013 finanzielle Mittel aus dem
Europäischen Sozialfonds zur Verfügung. Außerdem werden vom
BMAS Bundesmittel für die Umsetzung bereitgestellt. Zusätz-
lich sind nationale Mittel zur Kofinanzierung der einzelnen
 Vorhaben notwendig. 
Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zuwendung
besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet aufgrund des
pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haus-
haltsmittel.
2 Gegenstand der Förderung
Zur Unterstützung der Integration insbesondere benachteiligter
Jugendlicher und junger Erwachsener mit und ohne Migrations-
hintergrund in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft 
sollen arbeitsmarktlich ausgerichtete Projekte und Projektver-
bünde in folgenden arbeitsmarktlichen Handlungsfeldern („Lern-
orten“) gefördert werden: 
1. Arbeitsweltbezogenes Übergangsmanagement und (interkul-

turelle) Qualifizierung an den „Lernorten“ der Jugendsozial-
arbeit, Jugendberufshilfe und Jugendvollzugsanstalten.
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2. Arbeitsweltbezogenes Übergangsmanagement und (interkul-
turelle) Qualifizierung an den „Lernorten“ von Schule, Berufs -
schule und außerbetrieblichen Einrichtungen.

3. Interkulturelle Öffnung und Sensibilisierung zu Themen kul-
tureller Vielfalt an den „Lernorten“ Unternehmen und öffent-
lichen Verwaltungen.

4. Sensibilisierung zu Themen kultureller Vielfalt an den „Lern-
orten“ Städte, ländlicher Raum und europäische Grenz -
regionen.

Die geförderten Projekte müssen sich schwerpunktmäßig jeweils
einem der vier arbeitsmarktlichen Handlungsfelder („Lernorte“)
zuordnen.
Darüber hinaus sollen die geförderten Projekte im Rahmen einer
fachlichen Vernetzung unterstützt und begleitet werden. Dabei
ist vorgesehen, dass ein Projekt oder Projektverbund programm-
übergreifend für alle vier arbeitsmarktlichen Handlungsfelder
(„Lernorte“) folgende Aktivitäten durchführen soll:
– Sicherstellung des fachlichen Austauschs der geförderten

 Projekte in den jeweiligen programmspezifischen Handlungs -
feldern;

– Ergebnissicherung und handlungsfeldbezogene Aufarbeitung
von Projektergebnissen;

– Unterstützung von Mainstreaming-Prozessen und Transfer von
Ergebnissen in Regelstrukturen;

– Berücksichtigung der einschlägigen Förderprogramme auf
 Bundes- und Landesebene.

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein Quer-
schnittsziel in der Förderung. Bei der Planung, Durchführung
und Begleitung der Maßnahmen sind deswegen Auswirkungen
auf die Gleichstellung aktiv zu berücksichtigen. In der Bericht -
erstattung sind die Auswirkungen des Programms auf die Gleich-
stellung darzustellen.
Die Weiterführung eines bereits durchgeführten Projekts ist nicht
möglich. Zu Aktivitäten aus anderen Programmen müssen klare
Abgrenzungen vorgenommen werden.
Weitere Informationen zur Förderung erhalten Sie im Internet
unter:
www.bmas.de 
www.esf.de
www.xenos-de.de 
www.bva.bund.de
3 Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger können grundsätzlich alle juristischen
Personen des privaten und öffentlichen Rechts, rechtsfähige Per-
sonengesellschaften, Bildungsträger, Verbände und Forschungs-
einrichtungen sein. Privatpersonen können keine Zuwendungs-
empfänger sein.
4 Zuwendungsvoraussetzungen
Projekte und Projektverbünde in XENOS – Integration und Viel-
falt müssen zwei Aspekte berücksichtigen: Sie müssen Akti-
vitäten zur Stärkung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit
und Unterstützung von Übergangsprozessen in die Arbeitswelt
und/oder Aktivitäten, die sich gegen die Ausgrenzung und
 Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft
richten, durchführen.
Die Antragsteller müssen ihre fachlich-inhaltliche und adminis -
trative Befähigung zur Durchführung der Maßnahme  nachweisen.
Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens muss sichergestellt sein.
Voraussetzung für die Pro jektförderung ist – unabhängig von den
vom BMAS bereitgestellten Bundesmitteln – der voll ständige
Nachweis der vom Antragsteller beizubringenden nationalen
 Kofinanzierung für die Gesamtmaßnahme.
5 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung
Die Zuwendungen werden im Rahmen der Projektförderung als
nicht rückzahlbare Zuschüsse und in Form der Fehlbedarfs -
finanzierung gewährt. Bemessungsgrundlage sind die zuwen-
dungsfähigen Gesamtausgaben.
Für die Projektförderung in den vier arbeitsmarktlichen Hand-
lungsfeldern und die programmübergreifende fachliche Vernet-
zung der geförderten Projekte sind folgende Förderbedingungen
maßgeblich:
Höchstens 75% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben einer
Maßnahme im Zielgebiet Konvergenz (neue Bundesländer ohne

Berlin einschließlich Regierungsbezirk Lüneburg) können durch
ESF-Mittel finanziert werden, bis zu 15% durch Bundesmittel
des BMAS und mindestens 10% über Eigenmittel der Zuwen-
dungsempfänger und andere nationale Kofinanzierung.
Höchstens 50% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben einer
Maßnahme im Zielgebiet Regionale Wettbewerbsfähigkeit und
Beschäftigung (alte Bundesländer einschließlich Berlin) können
durch ESF-Mittel finanziert werden, bis zu 25% durch Bundes-
mittel des BMAS und mindestens 25% über Eigenmittel der
 Zuwendungsempfänger und andere nationale Kofinanzierung.
Die nationale Kofinanzierung kann sich aus öffentlichen Mitteln,
Eigenmitteln und privaten Drittmitteln zusammensetzen.
6 ESF-Freiheit der Kofinanzierung
In der Kofinanzierung dürfen keine weiteren europäischen Mittel
enthalten sein, da bei einer Förderung durch den Europäischen
Sozialfonds weitere Zuschüsse aus anderen gemeinschaftli chen
Finanzinstrumenten ausgeschlossen sind.
7 Sonstige Zuwendungsbestimmungen
Bestandteil der Zuwendungsbescheide auf Ausgabenbasis sind
die Allgemeinen Nebenbe stimmungen für Zuwendungen zur
 Projektförderung auf Ausgabenbasis (ANBest-P bzw. AN Best-Gk)
und die maßgeblichen Bestimmungen des Europäischen Sozial-
fonds.
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwen-
dung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung
und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbeschei-
des und die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten
die Verwaltungsvorschriften zu den §§23, 44 BHO sowie die
§§48 bis 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes, soweit nicht in
dieser Förderrichtlinie Abweichungen zugelassen sind.
8 Förderdauer
Die Laufzeit der Projekte beträgt in der Regel bis zu drei Jahre.
9 Verfahren
Innerhalb der Förderperiode 2007 bis 2013 werden zwei Aus-
schreibungsrunden (Förderrunden) durchgeführt.
Nachdem die erste Förderunde bereits beendet ist, findet in der
zweiten Förderrunde ein einstufiges Auswahlverfahren statt. Es
können Projektanträge beim
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
Abteilung Z – Referat ZGruEF 2 
Umsetzung des Europäischen Sozialfonds
53107 Bonn
eingereicht werden. Die Auswahl von förderwürdigen Projekt-
anträgen erfolgt nach fachlicher Begutachtung abschließend durch
das BMAS.
Die Fristen zur Einreichung richten sich nach Maßgabe des Auf-
rufs zur Antragstellung. Anträge auf Förderung müssen grund-
sätzlich Aussagen zu folgenden Punkten enthalten:
– Ausgangslage und Zielsetzung
– Beschreibung des Arbeits- und Zeitplans
– Darstellung des Ausgaben- und Finanzierungsplans
– Zusammenarbeit mit relevanten Kooperationspartnern
Die Durchführung des Programms erfolgt durch das Bundesver-
waltungsamt (BVA), im Folgen den Bewilligungsstelle genannt.
Die Bewilligungsstelle entscheidet aufgrund der Zuwendungs -
bestimmungen im Rahmen ihres pflichtgemäßen Ermessens und
der verfügbaren Mittel über eine Förderung. Ein Rechtsanspruch
auf Förderung besteht nicht.
Die Bewilligung der Zuwendung erfolgt in Abhängigkeit und
nach Maßgabe der in den Haushal ten 2008 bis 2015 des BMAS
zur Verfügung stehenden und an das BVA zur Bewirtschaftung
zugewiesenen Mittel.
10 Inkrafttreten
Diese Förderrichtlinie tritt mit dem Tag der Veröffentlichung im
Bundesanzeiger in Kraft.
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